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Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der Cäcilienbrücke in Oldenburg 

– Küstenkanal (Kük)-km 0,837 - 

 

 

B e k a n n t m a c h u n g  
 

über die Veröffentlichung des Planfeststellungsbeschlusses der Generaldirektion 

Wasserstraßen und Schifffahrt vom 10. März 2023 - Az. 3800R21 – 422.03/KüK-001/12:AUR-802- 

für den Ersatzneubau der Cäcilienbrücke in Oldenburg. 

 

 

I. 

Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Standort Aurich hat gemäß § 14b des 

Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in Verbindung mit § 74 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

(VwVfG) am 10. März 2023 die Pläne für das Planfeststellungsverfahren für den Ersatzneubau der 

Cäcilienbrücke in Oldenburg, Küstenkanal-km 0,837 festgestellt und ihn für sofort vollziehbar erklärt 

(§ 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).  

 

1. Der Ersatzneubau der Cäcilienbrücke, der entsprechend der vorhandenen Silhouette ebenfalls 

4 Türme und ein weithin sichtbares Mauerwerk aufweisen soll, wird am Standort der 

vorhandenen Brücke gebaut werden. Der Kreuzungspunkt der Brückenlängsachse und der 

Kreuzungswinkel bleiben unverändert. Dies bewirkt, dass die anschließenden Straßen keiner 

Veränderung unterliegen. Die Brücke wird im nicht angehobenen Zustand sowohl den 

Autoverkehr überführen, als auch für Fußgänger- und Fahrradfahrer passierbar bleiben. Die 

Fahrbahnbreite der überführten Straße wird sich nicht verändern, die Gehwegbreite wird aber 

auf 2,00 m zunehmen, so dass sich die lichte Weite zwischen den Geländern von 10,30 auf 

11,50 m erhöhen wird. Die Brücke entspricht dem Lastmodell LM 1 nach Eurocode. Maßgeblich 

verändern im Vergleich zur alten Brücke wird sich die Brückenunterkante im angehobenen 

Zustand von derzeit NN + 7,08 m auf NN + 8,15 m, wodurch sich die Hubhöhe von 3,50 m auf 

4,55 m in einer 1. Stufe erhöhen wird. Darüber hinaus wird die Brücke so konstruiert, dass auch 

eine weitere Hubhöhenerhöhung von 4,55 m auf 4,95 m in einer 2. Stufe möglich ist, deren 

Inbetriebnahme aber von einem Neubau der benachbarten Amalienbrücke abhängig ist. 

Fahrradfahrer und Fußgänger können die Brücke auch im angehobenen Zustand der 1. Stufe 

überqueren, in der Stufe 2 ist dies nicht mehr möglich. Unter Berücksichtigung der geltenden 

Ansprüche für Treppenstufen und der dargestellten Hubhöhenvergrößerung wird sich die 

Treppenlauflänge beim Ersatzneubau verlängern, so dass sich zukünftig außenliegende 

Treppenpodeste an den Türmen befinden.  
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Die Umsetzung des Bauvorhabens umfasst im Wesentlichen folgende Punkte: 

 

 Abriss der Türme der vorhandenen Cäcilienbrücke und des Elektrogebäudes 

 Errichtung von Lärmschutzwänden für den Bau des Ersatzneubaus 

 Ertüchtigung und Neubau von Uferwänden im Brückenbereich mit Verankerung im Boden 

 Neubau der Türme der Cäcilienbrücke am vorhandenen Standort 

 Errichtung von Treppenpodesten zum Überqueren der Brücke im angehobenen Zustand für 

Fußgänger und Radfahrern   

 Neubau eines Betriebsgebäudes in Brückennähe 

 Bau eines Dükers unter der Gewässersohle im Brückenbereich 

 Vormontage des Brückenüberbaus im Bereich der Wendestelle Oldenburg, sowie Transport 

und Einbau des Überbaus im Brückenbauwerk 

 Rückbau der Behelfsbrücke  

 Naturschutzfachliche Maßnahmen vor Ort (Herstellung von Magerrasenstandorten im 

Brückenbereich an geeigneten Stellen und Begrünung des zukünftigen Betriebsgebäudes) 

 Zahlung eines Ersatzgeldes für die verbleibenden Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

2. Der Planfeststellungsbeschluss enthält u. a. Auflagen an den TdV sowie Ergänzungen und 
Hinweise zu folgenden Themen: 

 a) Bauumsetzung, einschließlich Beweissicherungsmaßnahmen 

 b) Immissionsschutz, insbesondere Schutz vor Lärmauswirkungen durch den Bau 

 c) Schutz von Fischen und Rundmäulern  

 d) Denkmalschutz 

 e) Schutz vor Kampfmittel  

 f) Vermeidung bzw. Verminderung von nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt 

 g) Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft 

 h) Schutz von Versorgungsanlagen und -leitungen 

 

3. Der Planfeststellungsbeschluss trifft eine Entscheidung über die erhobenen Einwendungen und 

erläutert, wie die behördlichen Stellungnahmen und Äußerungen der Öffentlichkeit 

berücksichtigt wurden oder wie ihnen anderweitig Rechnung getragen wurde. Insbesondere 

werden – bei Vorliegen der Voraussetzungen – Vorkehrungen oder die Errichtung und 

Unterhaltung von Anlagen zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte angeordnet. 

Soweit eine abschließende Entscheidung noch nicht möglich war, wird diese im 

Planfeststellungsbeschluss vorbehalten. 
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4. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses liegt zusammen mit einer Ausfertigung der 

festgestellten Pläne in der Zeit  

 

vom 11. April bis 25. April 2023 

jeweils einschließlich 

 

während der Dienststunden  

 

Montag 08.00 - 12.00 und 14.00 -15.30 Uhr 

Dienstag 08.00 - 12.00 und 14.00 -15.30 Uhr 

Mittwoch 08.00 - 12.00 und 14.00 -15.30 Uhr 

Donnerstag 08.00 - 12.00 und 14.00 -15.30 Uhr 

Freitag  08.00 - 12.00 

 

zur Einsicht aus bei der  

 

Stadt Oldenburg 

Technisches Rathaus 

Amt für Verkehr und Straßenbau 

Industriestraße 1 g 

Raum 004 

 

 

5. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss gegenüber denjenigen 

Betroffenen, denen der Beschluss nicht individuell zugestellt worden ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 

4 Satz 3 VwVfG). 

 

6.  Der Planfeststellungsbeschluss mit den Planunterlagen steht darüber hinaus ab dem 

11. April 2023 im Internet unter der Adresse  

 https://www.gdws.wsv.bund.de/SharedDocs/Planfeststellungsverfahren/DE/200_Hunte_Cacilienbruecke.html 

 zur Einsichtnahme zur Verfügung. Im Zweifel ist der Inhalt der zur Einsicht ausgelegten 

Unterlagen maßgeblich (§ 27 a Abs. 1 Satz 4 VwVfG). 

 

7.  Der Planfeststellungsbeschluss mit den Planunterlagen steht außerdem im zentralen 

Internetportal des Bundes (www.uvp-portal.de) zur Verfügung. 
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II. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach seiner Zustellung Klage 

beim  

Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht 

Uelzener Straße 40 

21335 Lüneburg 

erhoben werden.  

Der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung auf Wiederherstellung der 

aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage kann nur innerhalb eines Monats nach Anordnung der 

sofortigen Vollziehung gestellt und begründet werden. 

Aurich, den 15. März 2023 

 

Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt  

Az. 3800R21 – 422.03/KüK-001/12:AUR-802 

Im Auftrag 

 

  

-gezeichnet- 

Boss 

 

 


